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Die Ernährungslage im Kreis Calw
von Kreisamtmann Karl Rebmann, Calw

Der Schwarzwaldkreis Calw  ist einer
der wenigen Kreise im französisch besetz¬
ten Württemberg, welcher fast ausschließ¬
lich auf die Zufuhr von Lebensmitteln von
außerhalb angewiesen ist. Der Ernte¬
ertrag in Brotgetreide reicht nur aus, um
die Bevölkerung für etwa 104 Tage zu er¬nähren. Wenn auch die Kartoffelernte im
allgemeinen gut ausgefallen ist, so be¬
nötigt der Kreis Calw, um für die Ein¬
kellerung 2 Zentner pro Kopf abgeben zu
können, doch noch eine Zulieferung von
rund 25000 Doppelzentner. Die Käseerzeu¬
gung kann nur ein Drittel des Bedarfs
decken, sodaß zwei Drittel von außerhalb
des Kreises bezogen werden müssen. Bei
den gegenwärtigen Eationssätzen sind dies
monatlich 150 Doppelzentner Käse>Nur in
Butter und Milch können wir den Bedarf
aus eigener Erzeugung decken. Teig¬
waren, Nährmittel, Kaffeeersatz, Salz usw.
müssen durchweg aus anderen Bezirken
geholt werden. Auch der Gemüsebedarf ist
zu 90 Prozent durch Zufuhr von auswärts
zu decken.

Mit Ausnahme von Gemüse kommen als
Lieferquellen ausschließlich die franzö¬
sisch besetzten Kreise Württembergs in
Frage . Ist es schon sehr schwer, die not¬
wendigsten Lebensmittel aufzubringen, so
ist die Herbeiscliaffung infolge der ge¬
ringen Transportmöglichkeiten oft nochschwerer.

Zur Ernährung der Zivilbevölkerung ist
der Kreis Calw auf eine monatliche Zu¬
fuhr von 300Ö Doppelzentner Mehl ange¬wiesen. Um den Bedarf für die Winter¬
monate zu decken, müssen im Monat Ok¬
tober rund 10 000 Doppelzentner Mehl in
den Kreis Calw eingeführt werden. Dazu
kommt noch im Monat Oktober die Herbei¬
schaffung von 25000 Doppelzentner Kar¬
toffeln und, wenn irgend möglich, noch
eines Vorrates anderer Lebens- und Nähr¬
mittel für die Wintermonate. Außer diesen
vordringlichen Lebensmitteltransporten
sind noch dringende Transporte zur Be¬
schaffung von anderen lebenswichtigen
Gütern wie Bekleidung, Kohlen, Bau¬
materialien usw. durchzuführen. Bei den
wenigen Lastkraftwagen , die dem Kreis
Calw zur Verfügung stehen, ist es daher
völlig ausgeschlossen, daß Transporte für
weniger lebenswichtige Güter vorgenom¬
men werden können. Es ist daher zur Zeit
leider nicht möglich, Weintransporte oder
— auch in den dringendsten Fällen —
Möbeltransporte durchzuführen.

Unseren Landwirten, vor allem aber den
Bauersfrauen , haben wir außerordentlich
viel zu verdanken. Sie sind es, die in un¬
ermüdlicher Arbeit trotz der ungünstigen
klimatischen Verhältnisse und aller son¬
stigen Schwierigkeiten die Voraussetzun¬
gen schufen, um aus dem Ackerboden her¬
auszuholen und abzuliefern, was nur mög¬
lich war. Die gleichmäßige Verteilungwird leider durch Hamstern und Bezahlen
von höheren Preisen beeinträchtigt . Wirt¬

schaftspolizei und Gendarmerie sind an¬
gewiesen, gegen Volksschädlinge dieser
Art energisch vorzugehen. Wer gefaßt
wird, hat mit hohen Strafen zu rechnen!

Die sehr großen, im Bezug der Waren
von außerhalb begründeten Schwierigkei¬
ten, konnten meist nur durch das entschei¬
dende Eingreifen von Gouverneur Frenot•überwunden werden. Der Herr Gouver¬
neur sieht es als eine seiner vornehmsten
und wichtigsten Aufgaben an, für die Er¬
nährung des Kreises Calw zu sorgen.
Täglich will er über den Stand der Er¬
nährungslage und deren Schwierigkeiten
unterrichtet werden. Die landwirtschaft¬
liche Bevölkerung ist dem Herrn Gouver¬
neur zu großem Dank verpflichtet; ist es
ihm doch durch persönliches Eingreifen
gelungen, zu erreichen, daß der Kreis
Calw zunächst für den Monat September

kein Schlachtvieh mehr abliefern muß.
Außerdem hat der Herr Gouverneur durch
persönliche Verhandlungen mit den ameri¬
kanischen Stellen erwirkt , daß der Bezugvon Lebensmitteln aus dem amerikanisch
besetzten Gebiet ungestört vor sich gehenkann.Dadurch sind allein in letzter Woche
80.0 Zentner Gemüse, Kartoffeln und Obst
in den Kreis Calw eingeliefert worden, so
daß sich die Aussicht eröffnet, jeden Nor¬
malverbraucher anstatt mit 2 Zentner, mit
3 Zentner Kartoffeln versorgen zu können.

Wenn die Transportschwierigkeiten
heute so groß sind, so ist dies der sinn¬
losen Zerstörung der Bahnlinien,insbeson¬
dere der Sprengung so vieler Eisenbahn¬
brücken, zuzuschreiben. Die Bevölkerung
des Kreises Calw darf sicher sein, daß
alles getan wird, um die Ernährungslageauch für die kommenden Wirrtermonate
sicherzustellen. Es wird im Kreis Calw
niemand hungern müssen, wenn alle Be¬
teiligten verständnisvoll mitwirken.

Wiederaufnahme des zivilen Briefverkehrs
Beförderung von Postkarten und Briefen innerhalb der französischen Zone Deutschland

papiere usw. bleiben vorerst außer Kraft.
Alle Sendungen, die über das Kreisgebiet
hinausgehen, werden Durchgangssammel¬
ämtern zugeleitet, bei denen sich Zensur¬
stellen der Militärregierung befinden.Der Briefannahmeschalter des Post¬
amts Calw  ist wertäglich von 9 bis
12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Innerhalb der Stadt wird die Briefpost
täglich einmal durch Zustellgang den
Empfängern überbracht.

Die französische Militärregierung hat
den zivilen Briefverkehr innerhalb des
Gebietes der französischen  Zone in
Deutschland ab sofort freigegeberi. Die
französische Zone in Deutschland besteht
aus zwei voneinander getrennten Gebie¬
ten. Die Nord  zone umfaßt die Rheinpro-
vinz mit Ausnahme der Regierrftigsbezirke
Köln und Aachen, ferner die in Hessen-
Nassau gelegenen Kreise Oberwesterwald,
Unterwesterwald, Unterlahn und St.
Goarshausen, sowie Rheinhessen, die
bayerische Rheinpfalz und das Saargebiet.
Die Sü d zone umfaßt von Baden den Kreis
Rastatt und alle südlich davon gelegenen
Kreise, von Württemberg die Kreise Calw,
Horb, Tübingen, Reutlingen, Münsingen,
Ehingen (Donau). Biberach (Riss) und alle
südlich davon gelegenen Kreise, das Land
Hohenzollern, sowie den bayerischen Kreis
Lindau. Eine Postbeförderung über die
genannten Gebiete hinaus in die von ande¬
ren Mächten besetzten Zonen, insbesondere
auch in das amerikanisch besetzte Gebiet
von Württemberg, ist unstatthaft.

Für den Postverkehr zugelassen sind
bis zum Vorliegen der neu ausgegebenen
Karten mit Gebührenaufdruck Postkarten
ohne Wertstempel oder Feldpostkarten,
sowie verschlossene und unverschlossene
Briefe; alte Postkarten mit Gebührenauf¬
druck, sowie die früheren Postwertzeichen
sind ungültig!  '

Karten und Briefe sind mit Empfänger-
anschrift (in Maschinen- oder Block¬
schrift !) und genauer Absenderangabe
(bei Karten auf der Vorderseite, links, bei
Briefen auf der Rückseite) versehen, an
den Schaltern der Postämter  ge¬
gen Entrichten der Gebühren in bär auf¬
zuliefern . Erhoben werden die seither gel¬
tenden Gebührensätze für Briefe und
Postkarten ; die früheren Gebührenver¬
günstigungen für Drucksachen, Geschäfts¬

Bekanntmachung
Reichsbahnalllagen nicht betreten!

Im Auftrag der Militärregierung weise
ich darauf hin, daß das Betreten der
Reichsbahnanlagen, Brücken und Tunnel
verboten  ist . Ich habe Anweisung, Ver¬
stöße gegen diese Bestimmungen streng¬
stens zu verfolgen und dem französischen
Kontrolldienst zu melden.

Deutsche Reichsbahn
Der Vorstand

des Reichsbahn-Betriebsamts Calw.

Richtlinien
für die Gewährung von Versorgungs¬
gebührnissen durch das Versorgungsamt

Stuttgart
1. Die bisherigen Versorgungsgesetze

u. -bestimmungen, sowie die sich hieraus
ergebenden Rechtsansprüche bestehen zu¬
nächst bis zu einer gesetzlichen Änderung
weiter. Die Finanzlage gestattet es je¬
doch nicht, diese Anprüche auch fernerhin
zu befriedigen. Sie ruhen daher bis zur
gesetzlichen Neuregelung.

2. Es ist beabsichtigt, im Laufe der näch¬
sten Wochen Abschlagszahlungen auf die
Versorgungsbezüge zu gewähren, nach
der Anweisung 1 der Militärregierung
betr. öffentliche Einnahmen und Ausgaben
Nr. 4c und zwar an Schwerkriegsbeschä¬
digte, die kein oder nur ein geringfügiges.
Einkommen haben, desgleichen an Krie¬
gerwitwen und Waisen unter denselben
Voraussetzungen. Ein Bedürfnis muß var¬
liegen. Dies ist der Fall , wenn und soweit
die dem Versorgungsberechtigten verfüg¬
baren Mittel (Vermögen, Einkommen aus
Arbeit, Zinsen, Renten, Krankengeld usw.)
sowie Naturalerträgnisse die neuen Ge¬
bührnisse nicht erreichen. Vom Einkom¬
men aus Arbeit bleiben anrechnungsfrei:
a) bei Beschädigten RM. 25.— monatlich,
b) bei Witwen RM. 15.— monatlich, c) bei
Erwerbsunfähigen kann ein höherer Frei¬
betrag je nach Lage des Falles zugebilligt
werden. Bei selbständigen Gewerbetrei¬
benden und Landwirten muß im all^ m'-'
nen der Lebensunterhalt als gesiche: :
genommen werden.

3. Die Versorgungsberechtigten müssenim Laufe der nächsten Woche bei den
Bürgermeisterämtern eine Erklärung über
ihre derzeitigen wirtschaftlichen Verhält¬
nisse abgeben. Arbeitsfähige Beschädigte
und kinderlose Witwen unter 45 Jahren,
die durch das Arbeitsamt nicht vermittelt
Verden konnten, müssen eine Bescheini¬
gung des Arbeitsamtes hierüber vorlegen.

Der Landrat
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte

und Kriegshinterbliebene.

Bei Anträgen auf Reiseausweise beachten!
Bei Anträgen auf Reiseausweise (lais-

sez passer) ersuche ich die Antragsteller
in ihrem eigenen Interesse folgende Hin-

•weise sorgfältig zu beachten:
Anträge auf Ausstellung von Reiseaus¬

weisen sind beim Bürgermeister¬
amt  des Wohnorts zu stellen. Dortselbst
erfolgt nach Genehmigung auch die Aus¬
gabe  der ausgestellten Ausweise; an Ge¬
bühren werden hierbei erhoben für Aus¬
weise mit einmonatiger Gültigkeit 2 RM.,
mit zweimonatiger und längerer Gültig¬keitsdauer 4 RM.

Nur bei wirklich dringlichen Reisen be¬
steht Aussicht auf Genehmigung der An¬
träge. Es ist deshalb unerläßlich, die letz¬
teren hinreichend zu begründen.  In
Krankheitsfällen sind ärztliche Zeugnisse,beim Antritt von Arbeitsstellen Nach¬
weise des Arbeitsamts oder des Arbeit¬
gebers, bei Geschäftsreisen Dringlich¬
keitsbeschei nigungen den Anträgen anzu¬
fügen. Persönliche bzw. familiäre Gründe
(Besuchsreisen usw.) können nicht berück¬
sichtigt wei den. Reiscant rage zur endgül¬
tigen Rückkehr in den Heimatort werden
zurzeit nicht bembeitet, sind also zweck¬los.

Es gibt zwei Antragsformulare
für  Reisennsweise . Das eine ist für Rei¬
sen innerhalb der französischen Zone
Württemberg und Baden bestimmt; das

andere (mit Beiblatt versehen) ist zu ver¬
wenden, wenn das Reiseziel in einer der
drei übrigen Besatzungszonen Deutsch¬
lands liegt oder eine dieser Zonen auf der
Reise passiert werden muß.

Jeder Antrag muß in französischer
Sprache (Amtssprache) ausgefüllt ‘sein;
Namen sind deutlich in Blockschrift zu
schreiben. Das Anfügen von Bildern wird
nicht mehr  verlangt . Es ist zu vermei¬
den, auf den Antragsformularen einen Ver¬
merk belr. Gültigkeitsdauer des beantrag¬
ten Ausweises zu machen. Die Geltungs¬
dauer des Ausweises (im Höchstfall drei
Monate!) bestimmt die Militärregierung.
Dauerausweise (permanent) werden grund¬
sätzlich nicht  ausgestellt.

Ueber Anträge auf Reisen innerhalb derfranzösischen und amerikanischen Zone
Württemberg und Baden entscheidet
das Mililärgouvernement Calw. Liegen die
Reiseziele außerhalb dieser Gebiete, ist
die französische Regionalregierung für
Württemberg in Tübingen zuständig.

Na ch tan reise,  die zum Verkehr
während der Sperrstunden berechtigen,
werden nur an sehr wenige Personen aus¬
gegeben, die sie zur Ausübung ihrer Be¬
rufe dringend benötigen. Es wird deshalb
gebeten, aussichtslose Anträge zu unter¬lassen. Der Laudrat.

Vereinheitlichung der Meldepflicht
Männer bis zu 65, Frauen bis zu 45 Jahren beim Arbeitsamt meldepfliditigt

Die Militärregierung hat mit sofortiger
Wirkung eine Meldepflicht gegenüber dem
Arbeitsamt angeordnet. Die Erfassung der
Meldepflichtigen muß bis zum 8. Oktober
1945 durchgefülirt sein. Erst wenn der
Einzelne die vorgeschriebene Meldepflicht
erfüllt hat, werden ihm die Lebensmittel¬
karten für die 81. Kartenperiode und dem¬
gemäß auch für die folgenden ausgehän¬
digt. Mit der Meldepflicht soll dem Ar¬
beitsamt die Möglichkeit gegeben werden,
der Bevölkerung bei der bevorstehenden
wirtschaftlichen und beruflichen Um¬
schichtung mit Rat und Hilfe zur Seite zu
stehen.

Meldepflichtig sind:
a) sämtliche deutschen Männer vom voll¬endeten 14. bis zum vollendeten 65. Le¬

bensjahr,
b) sämtliche deutschen Frauen vom voll¬

endeten 16. bis zum vollendeten 45. Lebens¬
jahr , einerlei , ob sie Arbeiter, Angestellte,
Beamte, Gewerbetreibende, Angehörige
selbständiger oder freier Berufe, Rentner,
Bauern, Landwirte, Hausfrauen — auch
ohne Lohnbeschäftigung —, entlassene
Soldaten, Schüler usw. sind;

c) außerdem auf besondere 'Weisung der
Militärregierung sämtliche Ausländer und
Staatlosen (Altersgrenzen wie bei a und
b) soweit sie nicht geschlossen in Lagern
untergebrachl sind. Hierzu zählen auchbei den Ausländern und Staatlosen in
Lohnbeschäftigung Stehende, selbständige
und nicht beschäftigte Personen.

Stichtag  für die angegebenen Alters¬
grenzen ist der 1. September 1945.

Von der Meldepflicht gegenüber dem
Arbeitsamt befreit  sind:

a) Pfarrer,
b) Insassen von Anstalten, die arbeits¬

unfähig sind,
c) werdende Mütter; Frauen mit minde¬

stens einem Kind im vorschulpflichtigen
Alter oder Frauen mit wenigstens 2 Kin¬
dern unter 14 Jahren , die im Haushalt der
Mutter leben;

d) Ausländer, die in Lagern unterge¬brachl sind.

Die meldepflichtigen Personen erhalten
auf Grund ihrer Meldung eine Melde¬
karte  ausgestellt , die zur Abholung der
Lebensmittelkarten berechtigt.

Die Meldekarte stellt aus:
1. Für Arbeiter , Angestellte, Lehrlinge,

Hausgehilfinnen usw.
a) die in Beschäftigung stehen oder sich

in bezahltem Urlaub befinden: der Arbeit*
geber;

b) die nicht beschäftigt sind oder unbe¬
zahlten Arbeitsurlaub haben: das Arbeits-

Im Fährverkehr rechte Straßenseite
einhalten!

Die Reichsstraßen - Verkehrsordnung
schreibt vor, daß Fahrzeuge aller Art im
Straßenverkehr die rechte Seite  der
Fahrbahn einzuhalten haben. Ich erinnere
hieran nachdrücklich und fordeie beson¬
ders die ländlichen Gespann- und Fahr¬
zeughalter auf, sich streng an diese Vor¬
schrift zu halten. Der Landrat.

amt, sofern sich dasselbe am Wohnort des
Meldepflichtigen befindet, andernfalls das
Bürgermeisteramt des Wohnorts.

2. Für Beamte und Angestellte der
öffentlichen Verwaltung und Betriebe: die
Beschäftigungsbehörde.

3. Für Selbständige in Industrie , Han¬
del, Gewerbe und Landwirtschaft , deren
mithelfende Familienangehörige, sowie
für Angehörige freier Berufe, Heimarbei¬
ter und Wandergewerbetreibende: das Ar¬
beitsamt, sofern sich dasselbe am Wohnort
des Meldepflichtigen befindet, andernfalls
das Bürgermeisteramt des Wohnorts. (Die
Nachprüfung der Angaben durch die zu¬
ständigen Berufsorganisationen bzw. dieHandwerks- oder Handelskammern bleibt
Vorbehalten.)

4. Für Kranke : die zuständige Kranken¬kasse oder wenn diese z B. durch weite
Entfernung nicht zu erreichen ist, aus¬
nahmsweise der Bürgei rncister; bei Per-
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eonon. die keiner Krankenkasse angeliö-
ren. in jedem FalJe der Bürgermeister.

5. Für'  Ruhestandsbeamte , Rentner,
Hausfrauen, Schüler und Studierende, so¬
lange die Schulen nicht begonnen haben:
das Arbeitsamt, sofern sich dasselbe am
Wohnort des Meldepilichtigen befindet,
andernfalls das Bürgermeisteramt des
Wohnorts;- für Schüler und Studierende
nach Beginn der Schulen der Schulvor¬
stand.

Bei der Meldung sind Personalunfcr-
lagen vorzutegen, aus denen insbesondere
Beruf, derzeitige Arbeitsstelle, Art der
selbständigen Tätigkeit usw. ersichtlichsind.

Die nun einheitlich eingeführte Melde¬
karte gilt für die Abholung der Lebens¬
mittelkarten für die nächsten fünf Kar¬
tenperioden. Personen, die von der Melde¬
pflicht befreit sind, haben an Stelle der
Meldekarte hinreichende Unterlagen bei
der Abholung der Lebensmittelkarten be-
reltzuhalten , aus denen zu ersehen ist, daß
für sie Meldepflicht nicht besteht.

Damit entsprechend der Weisung der
Militärregierung das Arbeitsamt unter al¬
len Umständen bis 8. Okt. d. J . in Verbin¬
dung mit der 81. Kartenperiode die Na¬
men der Meldepflichtigen erhält , sind von
den Arbeitgebern, Behördenvorständen,
Bürgermeistern und Krankenkassen na¬
mentliche Listen der Meldepflichtigen, für
die sie Meldekarten ausgestellt haben, auf
vorgeschriebenem Vordruck bis späte -
stens  8 . Oktober an das Arbeitsamt eih-
zusenden.

Die Arbeitsämter und Bürgermeister¬
ämter werden so rasch wie möglich mit
den Vordrucken für die Meldekarten und
Meldelisten beliefert . Es wird den Arboit-

ebern zur Pflicht gemacht, sich alsbald
ei den vorbezeichneten Stellen die Kar¬

ten- und Listenvordrucke für die Ausstel¬

lung der Meldekarten für ihre Betriebs¬
angehörigen zu verschaffen, damit diese
rechtzeitig in den Besitz der Lebensmit¬
telkarten für die 81. Zuteilungsperiode
kommen.

Soweit einzelne Arbeitsämter für einen
Teil oder in dem gesamten Bereich ihres
Bezirks in der Zeit vom 1. Juli  d . J . an be¬
reits eine Meldung vorstehender Art an¬
geordnet und durehgefiihrt Italien, •werden
die Meldekarten auf Grund  der dadurch
schon gewonnenen Unterlagen ausgestellt.
Was die meldepilichtigen Personen dieser
Arbeitsamtsbezirke zu tun haben, v̂vird
durch örtliche Anordnung der Arbeits¬
ämter in den Mitteilungsblättern der Land¬
kreise oder auf sonstige Weise 'bekannt¬
gegeben werden.

Ftir sämtliche  meldepflichtigen Per¬
sonen des Landesarbeitsamtsbezirks —
französisch besetztes Gebiet — gilt dann
von der 82. Zuteilungsperiode (ab 12. No¬
vember 1945) an folgendes:

a) Alle in entlohnter Beschäftigung
stellenden Arbeiter, Angestellten, Beam¬
ten usw. haben in dem in der Meldekarte
vorgesehenen Kartenfeld vom Betriebs¬
führer bzw. vom Behördenvorstand jeweils
erneut einen Eintrag über das noch be¬
stehende Beschäftigungsverhältnis sich
geben zu lassen.

b) Alle übrigen meldepflichtigen Per¬
sonen haben jeWeils bei den oben in Zif¬
fer 1b, 3, 4 und 5 mit der Ausstellung der
Meldekarten beauftragten Stellen recht¬
zeitig vorw Ausgabe der neuen Lebensmit¬
telkarten ebenfalls einen entsprechenden
Eintrag in dem hierfür vorgesehenen Feld
einzuholen.

Nähere Auskünfte erteilen die Arbeits¬
ämter und Bürgermeister.

Stuttgart , 4. September 1945.
Der Präsident

des Landesarbeitsamts Württemberg

Umschreibung der Meldekarten
Die vorn Arbeitsamt Nagold in den Stad-

teil Galw , Nagold . Wildbad , Neu¬
enbürg und lierrenalb  und einigen
anderen Gemeinden bereits ausgestellten
Meldekarten sind zur Umschreibung so¬
fort  bei diesen Stellen bzw. beim Be-
trieltsführer abzugeben.

Arbeitgeber, Behördenvorstände, Bür¬
germeister und' Krankenkassen haben die
namentlichen Jrleldelisten nach Abschluß
der Ausstellungsarbeiten bis spätestens
8. Oktober  an das Arbeitsamt bzw. sei¬
nen Nebenstellen einzusenden.

Cahv, 25. September 1945
Der Leiter des Arbeitsamts Nagold.

Obst- und Gemüse -Erzeuger-
höchstpreise

in der Zeit von» 24. 9. bis 7. 10. 1945
a) Steinobst  siehe Nachrichtenblatt

Nr. 17 vom 15. 9. 1945.
b) Kernobst  siehe Nac-hrichtenblatt

Nr. 18 vom 19. 9. 1945.
c) Wildfrüchtepreise:  Holunder¬

beeren mit Stiel (Sammlerpreis) 10 Rpf.,
ohne Stiel (Sammlerpreis) 20 Rpf.; Hage¬
butten, frische, mit Samen (Sammlerpreis)
40 Rpf.; Schlehen (Sammlerpr.) 10 Rpf.;'
Ebereschen, frische, mit Dolden (Samm¬
lerpreis ) 7 Rpf, ohne Dolden (Sammlerpr.)
15 Rpf.; Pfifferlinge (Sammlerpr.) 45Rpf.;
Steinpilze (Sammlerpr.) 40 Rpf. je A kg.

d) Gemüsepreise:  Kopfsalat 6 bis
9 Rpf. je Stück je n. Größe, n. Größe sor¬
tiert , Mindestgew. 150 g 12 Rpf. je A kg,
unsortiert u. leichte Ware 7 Rpf. je A kg;
Aekersalat, großblätterig 30, kleinblätte¬
rig 70 Rpf. je A kg ; Endivie 5—9 Rpf. je
Stück je nach Größe; Rettiche (5 Stück im
Bund) 6—11 Rpf. je Bund; Rettiche 3 bis
10 Rpf. je Stück je nach Größe, ohne Laub,
Güteklasse A nach Größe sortiert 5 Rpf.,
ohne Laub, Güteklasse B unsortierte Ware
3 Rpf. je % kg ; Salatgurken , unter Glas

gezogene Ware, 32 Rpf., Freilandwart»
7 Rpf. je A kg ; Essig- u, Salzgurken S bis
23,5 Rpf. je A> kg je nach Größe; Krüppel¬
gurken u. groß gewordene Einleger 3 Kpf.
je 'A  kg ; Kohlrabi 3—9 Rpf. je Stück je
nach Grüße, aufgerissene Ware 9 Rpf. je
A kg ; Karotten, 10 Stück im Bund, Pari¬
ser, Mindestdurclim. 2,5 cm, u. viertellange
Sorte bis 8 cm Länge, Mindestdurclim. 2 cm
9 Rpf. je Bund, ohne Laub 5 Rpf. je Vi kg;
Rote Rüben 4 Rpf. je A kg ; Sellerie mit
Laub 8—20 Rpf. je Stück je nach Größe;
Porree (Lauch) 10 Rpf. je A kg ; gelbe
Speisekohlrüben, geputzt 2,5 Rpf., unge¬
putzt 2,4 Rpf., sonstige Speiserüben (weiße
und Steckrüben), geputzt 2 Rpf., ungeputzt
1,9 Rpf. je A kg ; Blumenkohl 6—63 Rpf.
je Stück je nach Größe, beim Verkauf
nach.Gewicht, höchst. 3 Blattkränze , Deck¬
blatt gestutzt , Gtitekl. A 23 Rpf., Gütekl.
B 17 Rpf., Wirsing 5 Rpf., Weißkohl 2,75
RpL, Rotkohl 5 Rpf., Mangold 8 Rpf.,
Blattspinat 12 Rpf., Wurzelspinat 9 Rpf.,
Zwiebel 9 Rpf., Buschbohnen (alle Sorten,
grün , Waclisbolinen, Perlbohnen usw.)
ohne Fäden 31 Rpf., mit Fäden 27 Rpf.,
Stangenbohnen (alle Sorten, grün , Wachs¬
bohnen, Feuerbohnen usw.) ohne Fäden
'35 Rpf., mit Fäden 31 Rpf., Tomaten
17 Rpf., grün 6 Rpf., Schnittpetersilie
aus feldmäßigem Anbau, frei von Schmutz
20 Rpf., Kürbisse 3 Rpf., alles je A kg.

e) Kartoffelpreise  siehe Nach¬
richtenblatt Nr. 17 vom 15. 9. 1945.

Getreidepreise im Monat Oktober
(einschl. Zuschlägen) je 10Ö kg:

Roggen 20,70 RM., Weizen 21,70 RM.,
Brot- und Braugerste 20,50 RM., Futter¬
gerste 16,80 RM., Futterhafer 18,80 RM.

Calw, 21. September 1945.
Der Landrat —Preisbeliörde —

Herausgeber; Gouvernement Militaire de Calw« Verwaltung
und Anzeigenannahme: Der Landrat in Calw,\Abt. Bekannt¬
machungen. Druck:A.Oelachlager’sche Buchdruckerei, Calw«

Kentheim, io. September 1945
1odesanzeige

Allen Verwandten und Bekannten die schmerzliche Nach¬
richt, daß nach Gottes Ratschluß kurz vor Kriegsende mein lb.
unvergeßlicher Sohn, unser guter Bruder, Schwager und Onkel,
meip innigstgeliebter Bräutigam

Leutnant Gottlieb Rentschler
geb. am 1. 9. 1919 gef. am 9. 2. 1945

sein Leben iin Osten ließ.
Es trauern um ihn : Die Mutter : Christine Rentschler; die Brü¬
der: Eugen und Hermann ; die Schwestern: Lydia und Tochter;

Frida mit Gatten und Kind; die Braut : Herta Schneider.

Zwerenberg, n . September 194}
Danksagung

Für alle uns bei dem schmerzlichen Verlust unseres lieben
Sohnes und Bruders

Gefr. Hermann Seeger
erwiesene Teilnahme danken wir herzlich. Besonders danken
wir für die tröstenden Worte des Herrn Pfarrers sowie für den
erhebenden Gesang des Kirchenchors und das Spiel des Po¬
saunenchors.

ln tiefer Trauer : Familie Georg Seeger.

Altburg, den 16. September 1945
Todesanzeige und Danksagung

Nach langem, schwerem Leiden hat es Gott , dem Allmäch¬
tigen, gefallen, meine liebe Frau, unsere gute, treusorgende
Mutter , Schwester, Schwägerin und Tante

Maria Störk, geb. Baß
im Alter von 57 Jahren zu sich in die ewige Heimat abzurufen.
Für die wohltuende Teilnahme, sowie für die Kranz- und
Blumenspenden sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott!
!s stiller Trauer : Familie Störk, Mahlberg bei Lahr/Baden;

Familie Mahlschnee zum „Lamm“, Altburg.

Hirsau, den 9. August 1945
Am 11. August erlöste der Tod meine liebe, herzensgute

Tochter, mein immersorgendes Mütterlein
Frau Elfriede Ewald , geb. Didszuhn

von schwerer Krankheit . In fremder Erde gebettet, darf sie nun
ausruhen, befreit von irdischem Leid und Schmerzen. Ihr heißer
Wunsch, noch einmal die Heimatstadt Aachen zu sehen, blieb
unerfüllt.

Allen, die der Entschlafenen das letzte Geleit gaben, und
für die Blumenspenden unseren herzlichen Dank . Herrn Pfarrer
Höfker an dieser Stelle besonderen Dank für die trostreichen
Worte.

In stiller Trauer : Frau Agnes Didszuhn; Sohn Günter.

Zavelstein, den 23. September 1945
^ Unfaßbar hart traf uns die Nachricht, daß unser unvergeß-

lieber, guter Sohn, unser geliebter, treuer Bruder
*■' Arbeitsmann Fritj Bäzner

am 13. April im Alter von 18 Jahren den Heldentod fand.
Er ruht in deutscher Erde. Wer ihn gekannt, weiß, was wir
verloren.
In tiefer Trauer : Die Eltern : Fritz Bäzner und Frau Christine;

die Geschwister: Elfriede, Hilde und Erich mit Angehörigen.
Trauerfeier am Sonntag, den 7. Oktober , nachmittags 2 Uhr.

rr
Nagold-Iselshausen, den 13. September 1945

Todesanzeige und Danksagung
Meine liebe Schwester, Schwägerin und Tante

Marie Wanner, geb. Reidiert
wurde am 13. September im Alter von 71 Jahren von ihrem
sthwfren Leiden erlöst und durfte zur ewigen Ruhe eingehen.

Für die liebevolle Pflege im Krankenhaus, sowie allen, die ihr
während ihrer Krankheit Gute’ ■_tan und sie zur letzten Ruhe
begleitet haben, danken wir herzlich.

Der Bruder : Karl Reichert.

Mittelsdiule Calw
Für das neue Schuljahr können von den Erziehungsberechtigten

am Samstag, den 29. September, von 10—12 Uhr, im Schulhause an¬
gemeldet werden:

1. Gut begabte Schüler der 4. Grundschulklasse (Knaben und
Mädchen), die in die 1. Klasse der Mittelschule eintreten
wollen. Die Aufnahme erfolgt auf Probe.

2. Alle bisherigen Hauptschüler, die anstatt der aufgelösten Haupt¬
schule die Mittelschule besuchen wollen.

Rektorat der Volk»- und Mittelschule Calw
Heck.

" Oberschule Neuenbürg
Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, für das beginnende

Schuljahr 1943/46 spätestens bis 4. Oktober 1943 schriftlich oder
mündlich anzumelden:

1. sämtliche seitherigen Schüler der Oberschule, die fernerhin die
Schule besuchen wollen;

2. Schüler der bisherigen IV. Grundschulklasse, die im Schul¬
jahr 43/46 in Klasse I der Oberschule eintreten wollen. Auch
Schüler älterer Jahrgänge, die am 31. August 43 das 12. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben, können in diese Klasse auf¬
genommen werden.

Die Aufnahme erfolgt ohne Aufnahmeprüfung auf Probe. Die
Zubringerschulen werden um kurze Beurteilung von Wesensart, Fleiß,
Interesse und Leistungsstand gebeten. .

Sprechstunde  für Schüleranmeldung täglich 10—12 Uhr
bei Dr . W. Schönthaler, Waldrennacherstr. 36 (Windhof).

, Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
Dr . Schönthaler.

Altensteig,  Grüner Baum, Samstag, 29. Sept. 1943, 18 Uhr
Liebenzell,  Unteres Bad, Sonntag, 30. Sept. 1943, 16 Uhr
Nagold,  Lichtspielhaus, Montag, i . Okt . 1943, 19 Uhr pünktl.

Dauer der Veranstaltungen ca. 100 Minuten
Beliebte Melodien

Volkstümliches Konzert mit gern gehörten Liedern, Arien,
Duetten und Unterhaltungsmusik von Mozart, Rossini, Gounod,
Johann Strauß, •Franz Lehar, Nico Dostal und W. Bochmann.
Ausführende : CIaire Faßbender - Luz,  Koloratursopran,

Staatstheater Kassel-Berlin.• _
Willy Rosenau,  Bariton , Opernhaus Wien,
Maria Fougner,  Klavier , Radio Saarbrücken.

Karten : Liebenzell Kaufhaus Brennenstuhl, Nagold Buchhand¬
lung Zaiser numeriert RM. 4.— und 3.—, unnumeriert RM. 2.—.

>■ -
’- -

Ihre Verlobung beehren
sich anzuzeigen:

Hildegard Dnffner
Manfred Liede

Wildbad
Langwiesenweg 11, 15.

__-
r '

Als Vermählte grüßen
FRITZ DITTUS
ERIKA DITTUS

geb. Tomzik

Stammheim Bischofsburg
(Ostpr .)

September 1945
»_ >
-- >
Ab 2. Oktober halte ich wieder

Sprechstunde
ln Bad Teinach

im Haus Paul Theurer jeden
Dienstag und Freitag von 3 bis
5 Uhr nachmittags.
Dr. Graubner, Bad Teinach

' Telef . 115
^_ —J

Als Ofen-, Platten-, Fußboden¬
leger, Kessel- und Schornstein¬
maurermeister empfiehlt sich
Walter Hösel, Altensteig bei Rieh.
Lutz, Rosenstr. 104.

Wer hilft mit zur Rettung von
Bienenvölkern  durch Ab¬
gabe von Zucker oder Honig zur
Einwinterung ? Gegeben wird hie-
für Honig aus nächster Ernte.
Zuschriften an Eb. Bubeck, Höfen
a. Enz.

Büdier
dringend zu kaufen gesucht:
Englisch  Methode Toussaint-
Langenscheid, Selbstunterricht I.
u. II. Kursus; Russisch  Me¬
thode Toussaint - Langenscheid,
Selbstunterricht ; Französisch
Gaspey-Otto -Sauee oder Grund-
Neumann ; Wörterbuch Deutsch-
Russisch und Russisch- Deutsch.
Angeb. unt . B. A. 19 an Landrat¬
amt Calw, Abt. Bekanntmachun¬
gen-_

Zu kaufen gesucht
Selbstfahrer

f. Schwerkriegsbeschädigten, dem
beide Beine amputiert sind. Gcfl.
Angebote höflich erbeten unter
K. i-f. 21 an d. Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen.

Beratungsstelle
für werdende Mütter , Nagold

Nächste Sprechstunde, abgehalten
von Dr . Beck: Mittwoch, den
3. Oktober 1943, nachm. 4 Uhr,
im Gesundheitsamt Nagold, Hohe
Straße 8.

Der Amtsarzt : Dr . Lang.
Haushälterin

mit 4jähr. Kind sucht Stelle in
frauenlosem Haushalt . Sehr gute
Kenntnisse. Angebote erb. unter
E. W. 21 an Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen.

Anständige Frau
mit 9)ähr. Jungen übernimmt -die
Pflege eines geordneten, frauen¬
losen Haushalts. Angeb. erb. unter
S. P. 20 an Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen.

Tüchtige
Hausgehilfin

sucht
Frau Otto Kaltenbach,
Altensteig, Hohenbergstr.

Welches jg. Mädchen oder jg.
Frau, auch Evakuierte, hilft alt.
Dame in Wildbad einige Stunden
am Tagej . Haushalt ? Angeb. erb.
unter A. P. 21 an Landratamt
Calw, Abt. Bekanntmachungen.

Flott arbeitende
Schneiderin

in gut arbeitendes Damenmoden-
geschäft gesucht. Angb. erb. unter
S. K. 20 an Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen.

Kaufmann, 39 Jahre alt, aus
d. Eisen-, Baumaterialien-, Haus-,
Küchengeräte-, Werkzeug- und
Maschinenbrandie, Führerschein
3 b und 2

sucht Stellung
Evtl . Beteiligung, Pacht od. Kauf
eines entsprechenden Geschäftes.
Angeb. unt . H . H . 21 an Landrat -■
amt Calw, Abt. Bekanntmadign.

Ich möchte stillem, vornehmen
Menschen eine

Heimat
bieten in Haus 'am Walde Nähe
Wildbad. Zuschrift, unt . H . A. 20
an Landratamt Calw, Abt. Be¬
kanntmachungen.

' Älterer Herr
sucht einf. möbl. heizb. Zimmer.
Angeb. erb. unter J. K. 21 an das
Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Älteres fliegergesdi. Ehepaar
sucht

mübl. Zimmer
mit 2 Betten, Küche od. Küdien-
ben. und Holzraum . Angeb. erb.
unt . J. F. 21 an Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen.

Solide Flüchtlingsfrau m. tojäh-
rigem Mädchen suchtZimmer
auch einbettig, mit Küchenbenüt¬
zung, gcg. Halbtagshilfe im Haus¬
halt in Wildbad oder Umgebung.
Angebote erb. unter E. D. 20 an
Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Hochfrequenz-Apparat
zu kaufen gesucht. Angeb. unter
H . M. 21 an Landratamt Calw,
Abt. Pehar.ntmadvjn ;en.

Zwischen Talmühie-Teinach auf
der Straße verloren

Damen-Sommermantel
rohseiden, beige, blaue Knöpfe.
Angaben erb. Polizeiwache Calw.

Wohnungstausch
Biete 2 - Zimmerwohnung mit

Küche und Zubehör ; suche eben¬
solche in Nagold oder Umgebung.
Angeb. erb. unter H . S. 2t an
Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Tausche Einfamilienhaus (4 Z.,
Küche u. Zubehör) auf d. Lande
mit ländlicher

3-Zimmerwohnung
und Garten . Angeb. unt . S. E. 20
an Landratamt Calw, Abt. Be- ’
kanntmachungen.

In schön gelegenem, gepflegtem
Landhaus ist sofort eine

2-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Lage:
Nähe Herrenalb . Evtl, ganze
Hausvermietung . Angeb. unter
E. H . 21 an Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen.

Einfamilienhaus
mit Stall, Scheuer und Hausgarten
in Wildberg vertauscht oder ver¬
kauft gegen gleiches in anderem
Ort im Nagoldtal od. Bad Teinach.
Angeb. unt . G. V. 20 an Landrat¬
amt Calw, Abt. Bekanntmadign.

Kleineres Wohnhaus
zu kaufen gesucht gegen bar im
Enz- oder Nagoldtal . Angeb. erb.
unt . Z.B. 20 an Landratamt Calw,
Abt . Bekanntmadiungen.

Guterhaltenen kleinen
Zimmerofen

zu kaufen gesucht. Frau Marianne
Becker, Überberg bei Altensteig.

Geigen - und Bratschen-
Unterricht

erteilt
Clara Sdiiler, Calw
Nonnengasse 3.

Unterricht
in Fremdsprachen und kauimän- .
nischen Fächern erteilt

Studienrat Stoll , Neuenbürg
Wildbader Straße 96.

Fremdenheim
zu pachten gesucht bei späterem
evtl. Kauf. Angebote erb. unter
S. H . 20 an Landratamt Calw,
Abt. Bekanntmachungen^

Wer übernimmt in Calw
Flickarbeiten

gegen gute Bezahlung?
Angebote unter SE. 19 an das

Landratamt Calw, Abt. Bekannt¬
machungen.

Abzugeben neuwertiger
Damen -Wintermantel

(Größe 42—44). Gesucht wird gut-
erh. D.-Regenmantel (Gr. 42—44);
ferner Anprobierpuppe f. Kleider-
Größe 42—44.

Angebote erbeten unter UP. 19
an das Landratamt Calw, Abt/
Bekanntmachungen.

Junge Ziege
verkauft . Zu erfragen in der Ge¬
schäftsstelle d. Schwarzwald-Ver¬
irr ^ Altensreig.
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